
AUSZUG
aus dem Protokoll über die Sitzung 

des Samtgemeindeausschusses Nr. SGA 2/022
vom 25.11.2025

Nichtöffentlicher Teil
Zu Punkt____________________________________________________________
17. 3. Änderung der Friedhofssatzung in der Samtgemeinde Elm-Asse

Herr Neumann verweist auf die RDS SG 2/273.

Die Abstimmung erfolgt ohne Aussprache.

Beschlussvorschlag :

Die 3. Änderung der Friedhofssatzung der Samtgemeinde Elm-Asse 
wird in der Fassung des als Anlage 1 vorliegenden Entwurfs 
beschlossen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 1 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Der Samtgemeindebürgermeister Den 16.01.2026

Vfq.

□ Zur nächsten Sitzung des Samtgemeinderates

□ Zur nächsten Sitzung des -Ausschusses
Ö Dem Amt /mit Anlagen

{13\Zur Ausführung des Beschlusses

□ ztor Rücksprache

□ Kopie f. Sg.Bgm.

□ Wv. nach Erledigung

□ Z.d.A.

ine/Apel



AUSZUG
aus dem Protokoll über die Sitzung 

des Samtgemeindeausschusses Nr. SGA 2/022 
vom 25.11.2025

Nichtöffentlicher Teil
Zu Punkt____________________________________________________________
16. Übernahme des kirchlichen Friedhofs Watzum in den 

Verwaltungsbestand der Samtgemeinde Elm-Asse

Herr Neumann verweist auf die RDS SG 2/269 und eröffnet die 
Aussprache.

Herr Stieler teilt mit, dass sich im Antrag der Kirche ein 
Fehler eingeschlichen hatte. Das Schreiben wurde inzwischen 
korrigiert und die aktuelle Version im Ratsinformationssystem 
hinterlegt.

Herr Müller möchte gern wissen, wie es sich mit der Pflege der 
Gräber und der angrenzenden Grünfläche zukünftig verhalten 
wird.

Herr Stieler erläutert, dass hier eine entsprechende 
Vereinbarung getroffen werden muss.

Herr Bauch fragt, wie die Eigentumsverhältnisse dann geregelt 
werden. Bleibt die Kirche Eigentümer und die Samtgemeinde 
zahlt eine Pacht oder wird die Samtgemeinde Eigentümerin des 
Friedhofes.

Herr Stieler teilt mit, dass auch hier noch eine entsprechende 
Vereinbarung getroffen werden muss, der Eigentumsübergang sein 
aber hier die gewünschte Option.

Die Abstimmung erfolgt ohne weitere Aussprache.

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Samtgemeinde Elm-Asse beschließt auf Grundlage der 
§§ 13 und 20 des Bestattungsgesetzes (BestattG) mit Wirkung 
zum 01.01.2026 die Übernahme des kirchlichen Friedhofes in der 
Ortschaft Watzum in den Verwaltungsbestand der Samtgemeinde 
Elm-Asse.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 7 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0



AUSZUG
aus dem Protokoll über die Sitzung

des Ausschusses für Bauwesen, öffentliche Einrichtungen und
Feuerwehrwesen Nr. Bau 2/018

vom 11.11.2025

Öffentlicher Teil

8. Übernahme des kirchlichen Friedhofs Watzum in den 
Verwaltungsbestand der Samtgemeinde Elm-Asse

Zu Punkt

Inhaltlich entstehen keine Fragen. Es ist zu klären, welche 
Daten auf dem Antrag richtig sind. Zudem wird die Verwaltung 
beauftragt, die Haushaltslage der Kirchengemeinde für diesen 
Friedhof abzufragen.

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Samtgemeinde Elm-Asse beschließt auf Grundlage der 
§§ 13 und 20 des Bestattungsgesetzes (BestattG) mit Wirkung 
zum 01.01.2026 die Übernahme des kirchlichen Friedhofes in der 
Ortschaft Watzum in den Verwaltungsbestand der Samtgemeinde 
Elm-Asse.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen
Ja 6 Nein 0 Enthaltung 1 Befangen 0

Der Samtgemeindebürgermeister

Vfq.

Den 18.12.2025

□ Zur nächsten Sitzung des Samtgemeinderates

□ Zur nächsten Sitzung des -Ausschusses

Dem Amt mit Anlagen
□ zur Ausführung des Beschlusses

□ zur Rücksprache

□ Kopie f. Sg.Bgm.

□ Wv. nach Erledigung

□ Z.d.A.

Rainer Apel



AUSZUG
aus dem Protokoll über die Sitzung

des Ausschusses für Bauwesen, öffentliche Einrichtungen und 
Feuerwehrwesen Nr. Bau 2/018

vom 11.11.2025

Öffentlicher Teil
Zu Punkt________________________________________________________
9.3. Änderung der Friedhofssatzung in der Samtgemeinde Elm-Asse

Ohne weitere Aussprache erfolgt die Abstimmung.

Beschlussvorschlag:

Die 3. Änderung der Friedhofssatzung der Samtgemeinde Elm-Asse 
wird in der Fassung des als Anlage 1 vorliegenden Entwurfs 
beschlossen.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen
Ja 5 Nein 1 Enthaltung 1 Befangen 0

Der Samtgemeindebürgermeister Den 18.12.2025

Vfg.

□ Zur nächsten Sitzung des Samtgemeinderates

□ Zur nächsten Sitzung des

Ö
 mit Anlagen

] des Beschlusses

 , he

-Ausschusses

□ Kopie f. Sg.Bgm.

□ Wv. nach Erledigung

□ Z.d.A.



Satzung zur 3. Änderung 

der Friedhofssatzung

für die Friedhöfe der Samtgemeinde Elm-Asse vom 01.10.2015

Aufgrund der §§ 10, 58, 98 und 111 des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. Seite 576), 
zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 15.07.2020 (Nds. GVBI. Seite 244), 
der §§ 1, 2, 4 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in 
der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBI. Seite 121), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 24.10.2019 (Nds. GVBI. Seite 309) hat der Rat der Samtgemeinde Elm-Asse in 
seiner Sitzung am 09.12.2025 folgende Änderungssatzung beschlossen.

Artikel 1

In § 1 Abs. 1 wird der Buchstaben p) wie folgt ergänzt:

p) FriedhofWatzum in dem Ortsteil Watzum

Artikel 2

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

Schöppenstedt, den 23.12.2025

Der Samtgemeindebürgermeister 

(D. Neumann)


